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Elektronische Lieferung an Endnutzer

Anachronismus: Aushändigung als Papierkopie
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Elektronische Lieferung an Endnutzer

Anachronismus: Aushändigung als Papierkopie

• Gesetzlich ist die elektronische Direktlieferung an den Endnutzer (z.B. per Link oder Mail) erlaubt. 

Aber für die Nutzung nach §60e Abs. 5 UrhG ist keine pauschale Vergütung vorgesehen

• Die Vergütung erfolgt nach dem Gesamtvertrag 

„Kopienversand im innerbibliothekarischen Leihverkehr“

• „Der innerbibliothekarische Leihverkehr erfasst die Übermittlung von Bibliothek zu Bibliothek 

sowie die anschließende Aushändigung des körperlichen Werkexemplars (ggf. nach Ausdruck) an 

nicht kommerzielle Endnutzer.“

• Während Corona befristete Vereinbarungen zwischen KMK und VG-Wort gestattete die direkte 

elektronische Übermittlung an Endnutzer (sehr positives Feedback!)

(siehe auch Vortrag von Stefan Wulle, Stefan Lohrum, GBV-Verbundkonferenz 2023)
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Elektronische Lieferung an Endnutzer

Initiative der AG-Leihverkehr:

• Beschluss in der AG Leihverkehr, ein deutschlandweit einheitliches Vorgehen organisatorisch und 

technisch umzusetzen

• Grundlage: Tarif [der Verwertungsgesellschaften] zur Regelung der Vergütung für den sog. 

„Kopiendirektversand“

• Klärung offener Fragen mit der VG Wort durch eine Arbeitsgruppe der AG Leihverkehr (Gillitzer, 

Conradt, Lohrum, Wulle) und Beteiligung des Justiziariats der BSB (Knaf, Müller)

• Vorbereitung der techn. Abwicklung / Teilnahmebedingungen

(siehe auch Vortrag von Stefan Wulle, Stefan Lohrum, GBV-Verbundkonferenz 2023)
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Derzeitiges Vorgehen in der Fernleihe im Hinblick auf Tantieme-Abrechnung

• Bestellung einer Kopie durch Nutzende der nehmenden Bibliothek

• Lieferung der Kopie durch die gebende Bibliothek an die nehmende Bibliothek in elektronischer 
Form als graphische Datei

• Ausdruck der Kopie an der nehmenden Bibliothek und Bereitstellung zur Abholung vor Ort

• Jährliche Meldung der positiv erledigten Bestellungen durch die KMK an die VG Wort über die 
Verbünde (technisch vertreten durch den KOBV)

• Jährliche Abrechnung der VG Wort mit der KMK auf Basis dieser Daten (1,87€)

Elektronische Lieferung an Endnutzer
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Künftiges Vorgehen (sog. Direktlieferung im Rahmen der Fernleihe)

• Nehmende Bibliotheken können sich entscheiden, ihre Nutzer im Rahmen der Fernleihe direkt elektronisch zu 
beliefern

• Alle Bestellungen dieser Nutzer werden dann als Direktlieferbestellungen behandelt und elektronisch an diese 
Nutzer gesandt (Nutzer ohne elektronische Kommunikationsmöglichkeiten erhalten die Lieferung per Briefpost 
oder weiter zur Selbstabholung)

• Die Bibliothek muss sich für einen Weg entscheiden. Eine „Abbestellung des Diensts“ ist halbjährlich möglich.

Elektronische Lieferung an Endnutzer
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Künftiges Vorgehen (sog. Direktlieferung im Rahmen der Fernleihe)

• Die Abrechnung dieser Lieferungen erfolgt gemäß Tarif „Kopiendirektversand“.
– Nutzergruppe 1 (öffentliche Hand usw…)  3,27€
– Nutzergruppe 1a (Schüler und Studierende)  1,40€
– Nutzergruppe 2 (Privatpersonen) 3,27€
– Nutzergruppe 3 (kommerzielle Nutzer)    in der Fernleihe nicht zugelassen

 Derzeitiger Diskussionsstand mit der VG-Wort: Abrechnung über Nutzergruppe 1 bzw. 2    3,27€

Elektronische Lieferung an Endnutzer
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Künftiges Vorgehen (sog. Direktlieferung im Rahmen der Fernleihe)

• Die Meldung der positiven erledigten Lieferungen erfolgt für jede nehmende Bibliothek über die Verbünde 
(Bündelung technisch vertreten durch den KOBV) an die VG Wort

 geplant halbjährlich

• Die VG Wort rechnet mit jeder nehmenden Bibliothek, die an dem Verfahren teilnimmt, ab

 geplant halbjährlich

• Für Bibliotheken, die nicht an dem Verfahren teilnehmen, ändert sich für Kopienlieferungen im Rahmen der 
Fernleihe nichts. Die Abrechnung dieser Lieferungen erfolgt weiterhin gegenüber der KMK

Elektronische Lieferung an Endnutzer
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Künftiges Vorgehen (sog. Direktlieferung im Rahmen der Fernleihe)

• Das technische Verfahren der Meldung der Lieferungen an die VG Wort soll vereinfacht werden.

 derzeitiger Verhandlungsstand: Gespräche zwischen KOBV und VG Wort zugesagt bzw. am Laufen

• Umgang mit urheberrechtlich gemeinfreien Werken

 derzeitiger Verhandlungsstand: 10%, 
wie im Gesamtvertrag “Kopienversand im innerbibliothekarischen Leihverkehr”

Elektronische Lieferung an Endnutzer
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Künftiges Vorgehen (sog. Direktlieferung im Rahmen der Fernleihe)

• Geplante Umsetzung:

– VG Wort klärt mit seinem Verwaltungsrat

– Erstellung einer „Standard-Beitrittserklärung“ zum Verfahren für die Bibliotheken
(ähnlich Meldung zur Teilnahme an der Direktlieferung)
 Erster abgestimmter Entwurf liegt vor

– Technische Fertigstellung der technischen Fernleihsysteme inkl. Abrechnungsroutinen mit der VG Wort

• Zeitplanung:

– Endgültige Klärung im September 2023

– Möglicher Start 01.01.2024 oder jeweils 01.01. bzw. 01.07.

Elektronische Lieferung an Endnutzer
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